
Beratung 

Klärung der Zuständigkeit, Prüfung von Erforderlichkeit + UVP-Pflicht

Antragskonferenz

Erörterung der Anforderungen an die Verfahrensunterlagen

Untersuchungsrahmen 

Festlegung der Anforderungen an die Verfahrensunterlagen

Erstellung der Verfahrensunterlagen 

durch den Vorhabenträger

Raumordnungsverfahren nach § 15 ROG und § 9 ff. NROG

Landesplanerische Feststellung

Verschriftlichung der raumordnerischen Gesamtabwägung

Vollständigkeitsprüfung

der Verfahrensunterlagen

Einleitung des Raumordnungsverfahrens

mit Beteiligung öffentlicher Stellen und der Öffentlichkeit

Auswertung der Stellungnahmen

und Erstellung von Synopsen mit Erwiderungen des Vorhabenträgers

Erörterungstermin

mit öffentlichen Stellen; Klärung offener Fragen

Veröffentlichung des Verfahrensergebnisses

Bekanntgabe an Vorhabenträger / öffentliche Stellen; Auslegung
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§ 9 + § 19 

NROG

§ 10 Abs. 1 

NROG

§ 10 Abs. 4 + 5 

NROG

§ 10 Abs. 6 

NROG

§ 10 Abs. 7 

NROG

§ 11 Abs. 1 + 2 

NROG

§ 11 Abs. 3 

NROG
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